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REZENSIONEN - CRITIQUE DE LIVRES

Stadtregion und Verkehr. Herausge¬
geben von der Landesgruppe
Nordrhein-Westfalen der Deutschen
Akademie für Städtebau und Landesplanung.

Köln und Opladen. 1964.
Westdeutscher Verlag. 176 Seiten, 55

Abbildungen. Kart. DM 18.50.

In dieser Schrift nehmen sieben
prominente Fachleute Stellung zum
Problem «Stadtregion», das je länger desto
aktueller wird. K. H. Olsen umreisst
einleitend «Begriff, Wesen und Entwicklung»

dieses Gegenstandes, mit Recht
der Sorge Ausdruck gebend, dass der
Terminus zum Schlagwort zu werden
droht. H. W. Draesel stellt die
Grossstadtregion in den Rahmen der Stadt-
Landschaft. Speziell am Beispiel Düssel¬

dorf-Neuss zeigt er vor allem die
Schwierigkeiten auf, denen solche
Gebilde in wachsendem Masse unterliegen.
Aehnliche Informationen bietet der
instruktive Beitrag über die Regionalplanung

Bonn von A. Lehmann. Von
M. Neuffer wird sodann auf die
«Verwaltungsformen für Stadtregionen»
hingewiesen, wobei die Regionalverbände
kritisch beleuchtet werden. Dem besonders

heiklen Problem der Agrarräume
in der Stadtregion geht G. Isbary nach
und fordert eine «entschlossenere Boden-
und Grünflächenpolitik». Mit dem Beitrag

«Siedlung, Wohndichte und
Verkehr» wird von F. Lehner ein
Zusammenhang angepeilt, der besondere
Aktualität besitzt. Er vertritt die Ansicht,
dass die City aufzulockern sei, vor allem

aber, dass Stadt- und Verkehrsplanung
Hand in Hand gehen müssen. Bei der
notwendigen Neuordnung des Verkehrs
sei dem öffentlichen Massenverkehr der
Vorrang zu geben. F. Tamms schliesslich,

der mit dem Thema «Stadt, Region
und Verkehrswesen» die Aufsatzreihe
abschliesst, wägt nüchtern die verschiedenen

Verkehrsträger gegeneinander ab
und plädiert, damit alle Artikel
zusammenfassend, für eine Stadt- und
regionalplanerische Lösung, welche die
Stadt nicht mehr als «eine von Mauern
umschlossene Insel», sondern als lebendiges

offenes System, einen «Organismus»,

sieht. Die sehr lesenswerte,
anschaulich illustrierte Schrift sei den

Planern, auch des Auslandes, angelegentlich

zum Studium empfohlen. E. M.
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